
 
 

 
Herr Rüdiger Kammerhoff hat vier Gegenanträge 
angekündigt: 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 3: 
 
Folg. Vorstände per Einzelabstimmung für die betreffenden 
Zeiträume des Geschäftsjahres  2015 nicht zu entlasten:  
 

Prof. Dr. Martin Winterkorn    (01.01. – 23.09.2015)  
Matthias Müller      (23.09. – 31.12.2015)  
Hans-Dieter Pötsch     (01.01. – 07.10.2015)  
Garcia Sanz       (01.01. – 31.12.2015) 
Rupert Stadler      (01.01. – 31.12.2015) 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 4: 
 
Folg. Aufsichtsräte per Einzelabstimmung für die betreffenden 
Zeiträume des Geschäftsjahres 2015 nicht zu entlasten:  
 

Prof. Ferdinand Piëch     (01.01. – 26.04.2016)  
Hans-Dieter Pötsch     (07.10. – 31.12.2015)   
Dr. Wolfgang Porsche     (01.01. – 31.12.2015) 
Stephan Weil       (01.01. – 31.12.2015) 
Uwe Hück       (01.07. – 31.12.2015)   
Bernd Osterloh      (01.01. – 31.12.2015) 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 5: 
 
Antrag, Frau Dr. Louise Kiesling nicht in den Aufsichtsrat zu 
wählen. 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 5: 
 
Antrag, Herrn Hans Dieter Pötsch nicht in den Aufsichtsrat zu 
wählen.  
 
Es folgen die übermittelten Gegenanträge: 



Rüdiger Kammerhoff             Königslutter, 21.05.2016 
38154 Königslutter am Elm                                            
Tel.: 053534978           
Mobil: 01717946669         
mailto: ruediger.kammerhoff@t-online.de       
    
  An 
  Volkswagen Aktiengesellschaft 
                      --HV-Stelle-- 
  Berliner Ring 2 
  Brieffach 1848 
  38436 Wolfsburg 
  hvstelle@volkswagen.de 
   
 

Btr.: Anträge und Gegenanträge zur  ordentlichen VW-
Hauptversammlung  

am 22.06.2016 in Hannover 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,   

bitte veröffentlichen Sie unverzüglich meine Anträge und 
Gegenanträge auf der Homepage des VW-Konzerns zur 
Hauptversammlung am 22.6.2016. Wegen dieses schweren 
Umweltverbrechens durch VW und der eingetretenen Existenz 
bedrohenden Lage bitte ich um Eintrag in die Rednerliste und 
um ausreichende Redezeit.  
 

Anträge und Gegenanträge zur VW-Hauptversammlung: 
 
 

Ferner bitte ich Sie und den Notar aus gegebener 
Veranlassung von letzter Hauptversammlung, meine 
vollständige Rede mit der Beantwortung meiner nummerierten 
Fragen dem offiziellem notarbeglaubigtem Protokoll der 
Hauptversammlung beizufügen. 
 

Als Gegenantrag zu Top 3 beantrage ich, die folg. 
Aufsichtsräte nicht zu entlasten:  
 

Prof. Dr. Martin Winterkorn    (01.01. – 23.09.2015)  
Matthias Müller      (23.09. – 31.12.2015)  
Hans-Dieter Pötsch     (01.01. – 07.10.2015)  
Garcia Sanz       (01.01. – 31.12.2015) 
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Rupert Stadler      (01.01. – 31.12.2015) 
 

Als Gegenantrag zu Top 4 beantrage ich, die folg. 
Aufsichtsräte nicht zu entlasten:  
 

Prof. Ferdinand Piëch     (01.01. – 26.04.2016)  
Hans-Dieter Pötsch     (07.10. – 31.12.2015)   
Dr. Wolfgang Porsche     (01.01. – 31.12.2015) 
Stephan Weil       (01.01. – 31.12.2015) 
Uwe Hück       (01.07. – 31.12.2015)   
Bernd Osterloh      (01.01. – 31.12.2015) 
 

Als Gegenantrag zu Top 5 beantrage ich, Frau Dr. Luise 
Kiesling als nicht unabhängig und Hans-Dieter Pötsch  als 
unkonform mit dem Corporate-Governance-Kodex nicht in 
den Aufsichtsrat  zu wählen:  
 

Begründungen für meine Anträge zur Veröffentlichung:  
 

1- Die Führungsspitze des VW-Konzerns über Jahre gegen 
das ArbnErfG verstieß. 

2- Der Vorstand auf letzter Hauptversammlung meine 
Fragen nicht oder nur z. T. beantwortete. 

3- Der Aufsichtsrat entgegen dem Corporate Governance 
Kodex Finanzvorstand Pötsch ohne längere 
Abkühlphase unmittelbar vom Finanzvorstand zum 
Aufsichtsratsvorsitzenden ernannte. 

4- Der Aufsichtsrat Herrn Pötsch ohne Überprüfung seiner 
Mitschuld hohe Sonderzahlungen in Mio.-Höhe zubilligte.  

5- Der Aufsichtsratsvorsitzende Pötsch gleichzeitig 
Finanzvorstand einer VW-Tochter ist. 

6- Der VW-Konzern bei über 11 Millionen Autos gegen 
Abgasemissionsgesetze verstieß und dadurch die 
Betriebserlaubnis erlosch. 

7- Die VW-Konzernführung allen durch diesen Betrug 
Geschädigten unbürokratische Wiedergutmachung 
versprach, gleich danach aber gegensätzlich handelte.  

8- VW-Beschaffungsvorstand Garcia Sanz öfters im Focus 
von Staatsanwaltschaften stand und die Betrugssoftware 
über 11 millionenfach einkaufte.  

9- Die VW-Konzernspitze nicht mit den Umweltbehörden 
kooperierte.  



10- Der Aufsichtsratsvorsitzende Pötsch und der 
Vorstandsvorsitzende Müller sich nicht bei dem US-
Betrugsaufdecker John German Anfang 2014 
bedankten.  

11- Die VW-Konzernspitze veranlasste, den Betrug noch 
wirksamer zu verstecken.   

12- Die VW-Konzernführung das VW-Image und das 
Vertrauen weltweit ruinierte.  

13- Die VW-Konzernspitze den Konzern nicht nach dem 
AktG organisierte.  

14- Die VW-Konzernführung den US-Behörden die 
Übersendung von Unterlagen verweigerte. 

15- Die VW-Konzernführung großflächige kostenträchtige 
Werbekampagnen mit falschen Angaben startete. 

16- Die VW-Konzernführung entgegen der US-
Justizanweisung Daten von Computern löschte. 

17- Die VW-Konzernführung die 600-seitige KBA-Akte 
schwärzte.  

18- Finanzvorstand Pötsch keine rechtzeitige 
Gewinnwarnung nach dem WpHG bekannt gab.  

19- Der VW-Vorstand nicht rechtzeitig den Aufsichtsrat 
über die hohen finanziellen Risiken informierte. 

20- Der Aufsichtsrat trotz vieler personeller Änderungen 
die für den 9.11.2015 anberaumte außerordentliche 
Hauptversammlung stornierte. 

21- Die VW-Führung 4,6 Milliarden € der EU 
zweckentfremdete und ggf. 2 Mia. € Strafe zahlen muss.  

22- Der VW-Aufsichtsrat Winterkorn ohne Schuldüber-
prüfung zum Rücktritt drängte und Mio. € weiterzahlte. 

23- Der noch Vorstandsvorsitzende Winterkorn sein 
Vermögen bei mögl. Schadenserstz vorher noch 
absicherte.  

24- Der VW-Aufsichtsrat den Vertrag von Sanz vorschnell 
verlängerte ohne Mitschuldüberprüfung. 

25- Der VW-Vorstandsvorsitzende Müller beim Interview 
in USA weitere Lügen von sich gab. 

26- VW-Vorstände, Aufsichtsräte, Pressesprecher und 
Händler Filmteams von ARD, NDR, ZDF Interviews vor 
den Sendungen verweigerten. 



27- VW-Konzernvorstände beim IAA-Konzernabend am 
14.9.15 den Abgasbetrug und die dadurch drohenden  
Milliarden-Verluste verheimlichten. 

28- Die Markenvorstände Stadler (Audi) und Müller 
(Porsche) den Abgasbetrug beim 3 l Motor abstritten. 

29- Die Konzernführung für jahrelange Manipulationen 
von CO2-Werten verantwortlich ist. 

30- Die Aufsichtsräte Huber, Weil und Osterloh  gegen 
die Schreckensherrschaft von Piëch/Winterkorn trotz 
anonymer Schr. von Top-Managern nichts unternahmen.   

31- Die VW-Konzernführung durch Lobbyisten Einfluss 
auf Verschlechterung von Umweltgesetzen nahm. 

32- Die VW-Konzernführung jetzt zugab, dass bei NOX-
Gesetzeinhaltung sich Leistung und Verbrauch analog 
verschlechterten. 

33- Der Vorstandsvorsitzende Müller Freigaben vom KBA 
bekannt gab, obwohl diese noch nicht vorlagen. 

34- Der Aufsichtsrat seinen früheren Vorsitzenden Piëch 
nicht der Mitschuld bezichtigte. 

35- Der Vorstand und Aufsichtsrat nicht den Versuch der 
feindlichen VW-Übernahme durch Porsche (Piëch/ 
Porsche/Hück/Wiedeking/Härter) verhinderten. 

36- Der Aufsichtsrat die Wechsel der Piechgefolgsleute 
Diess (BMW) und Renschler (Daimler) zu VW mit 
Millionen € Sonderboni genehmigte. 

 

Weil VW die Veröffentlichung meiner 1. Begründung mit 6.798 
Zeichen ablehnte, reduzierte ich diese Begründung jetzt auf 
4.989 Zeichen gemäß den Vorgaben des AktG. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Rüdiger Kammerhoff 



 
 
 
Die Verwaltung nimmt zu den eingegangenen Gegenanträgen wie folgt Stellung: 

 

Wir halten die Gegenanträge für unbegründet. Deshalb wird an den Beschlussvor-

schlägen des Aufsichtsrats bzw. Vorstands festgehalten und vorgeschlagen, im Falle 

einer Abstimmung gegen die veröffentlichten Gegenanträge zu stimmen. 

 

 

Wolfsburg, im Mai 2016 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 



 
 

 
 
Herr Rüdiger Kammerhoff hat drei weitere Gegenanträge 
angekündigt: 
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 2: 
 
Beschlussfassung in der Hauptversammlung, die auszuschüt-
tende Dividende auf Vorjahresniveau zu belassen und diese 
nur an die im Streubesitz befindlichen Stammaktionäre zu zah-
len. 
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 6: 
 
Beschlussfassung in der Hauptversammlung, die Bestellung 
des vom Vorstand vorgeschlagenen Abschlussprüfers und des 
Konzernabschlussprüfers abzulehnen. 
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 7: 
 
Beschlussfassung in der Hauptversammlung über die Bestel-
lung eines Sonderprüfers gemäß § 142 Abs. 1 AktG. 
 
 
 
Es folgen die übermittelten Gegenanträge: 
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Rüdiger Kammerhoff                                   Königslutter, 02.06.2016 
38154 Königslutter am Elm                                            
Tel.: 053534978           
Mobil: 01717946669         
mailto: ruediger.kammerhoff@t-online.de       
    
  An 
  Volkswagen Aktiengesellschaft 
                      --HV-Stelle-- 
  Berliner Ring 2 
  Brieffach 1848 
  38436 Wolfsburg 
  hvstelle@volkswagen.de 
   
Btr.: Weitere Gegenanträge zur  ordentlichen VW-Hauptversammlung  

am 22.06.2016 in Hannover 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,   

bitte veröffentlichen Sie von mir als Stamm-Aktionär auf der Volkswagen-
Konzern-Seite im Internet rechtzeitig gemäß dem Aktiengesetz zur Information 
aller Aktionäre meine weiteren Gegenanträge zu den Tagesordnungspunkten 
2, 6 und 7 mit meinen nachfolgenden Begründungen.  
 

Weitere Gegenanträge: 
 

I- Zu Tagesordnungspunkt 2: 
 

Beschlussfassung in der Hauptversammlung, die auszuschüttende Dividende 
auf Vorjahresniveau zu belassen und diese nur an die im Streubesitz 
befindlichen Stammaktionäre zu zahlen. Vorgeschlagene Dividende nur Taktik! 
 

Begründung: 
a- Die Aktionäre der 17 % Streubesitz-Stammaktien keinen Einfluss auf 

 das Missmanagement im VW-Konzern hatten und als vollkommen 
 unschuldig am durch VW begangenen Umweltverbrechen gelten. 

b- Die Vorstände des VW-Konzerns trotz der durch sie verursachten 
Schieflage des Unternehmens auf Erfüllung ihrer unsittlichen 
Verträge bzgl. Jahreseinkommen, Bonis und Pensionszahlungen 
bestanden. 

c- Der Aufsichtsrat den Boni-Rückbehalt von der Entwicklung des 
Aktienkurses abhängig machte, der überhaupt nichts mit 
Vorstandsleistungen und wirtschaftlichem Unternehmenserfolg zu tun 
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     -2- 
hat (Beispiel damals Neuer Markt, wo viele schwache Firmen 
überbewertet waren). 

d- Die VW-Konzernvorstände trotz Unternehmensschieflage und 
verschlechterter Produktqualität hohe Erfolgsprämien an Mitarbeiter 
zahlte. 

 

II-     Zu Tagesordnungspunkt 6: 
 

Beschlussfassung in der Hauptversammlung, die Bestellung des vom 
Vorstand vorgeschlagenen Abschlussprüfers und des Konzernabschluss-
prüfers abzulehnen. 
 

Begründung: 
 

a- Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC als für den VW-Konzern 
jahrelang tätige Gesellschaft, nicht unabhängig ist. 

b- Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC jahrelang duldete, dass 
Entwicklungsleistungen der Mutter VW und Einsparungen durch 
Gleichteilverwendungen sowie Produktionsleistungen für die Töchter 
im Geschäftsbericht nicht gesondert ausgewiesen werden. Nur 
dadurch sind die Renditen der Töchter wesentlich höher als die der 
Mutter. 

c- Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC zur Steuervermeidung von 
VW Beihilfe leistete durch Kenntnis von Briefkastenfirmen und durch 
Zulassung aller Werksflugzeuge in Steueroasen. 

d- Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC zuließ, dass 
Sonderzahlungen an Vorstände in Geschäftsberichten fehlten. 

 

III-     Zu Tagesordnungspunkt 7: 
 

Beschlussfassung in der Hauptversammlung, über die Bestellung eines 
Sonderprüfers gemäß § 142 Abs. 1 AktG.  
 

Begründung: 
a- Hinhaltetaktik und Widersprüche bei bisheriger Aufklärung beim 

Abgasskandal. 
b- Vermutung geheimer Sonderzahlungen an Vorstände und 

Aufsichtsräte. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Rüdiger Kammerhoff 



 
 
 
Die Verwaltung nimmt zu den eingegangenen Gegenanträgen wie folgt Stellung: 

 

Wir halten die Gegenanträge für unbegründet. Deshalb wird an den Beschlussvor-

schlägen des Aufsichtsrats bzw. Vorstands festgehalten und vorgeschlagen, im Falle 

einer Abstimmung gegen die veröffentlichten Gegenanträge zu stimmen. 

 

 

Wolfsburg, im Juni 2016 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 



 
 

 
 
Herr Wilm Diedrich Müller hat drei Gegenanträge 
sowie einen Wahlvorschlag angekündigt: 
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 2: 
 
Antrag, eine Dividende nicht in der vorgeschlagenen 
Währung Euro auszuschütten. 
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 3: 
 
Antrag, den Vorstand nicht zu entlasten. 
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 4: 
 
Antrag, den Aufsichtsrat nicht zu entlasten. 
 
 
Wahlvorschlag zu Tagesordnungspunkt 5: 
 
Herrn Wilm Diedrich Müller in den Aufsichtsrat zu wählen.  

 
 
 
 
 
 
 
Es folgen die übermittelten Gegenanträge sowie der Wahlvorschlag: 

 



Von Herrn Mueller  
- 
Nachrichtlich nicht an Firma "Charisma" Diedrich Mueller mit dem Firmensitz in 
Neuenburg,  einem Dorf links vom Jadebusen  
- 
Nachrichtlich nicht an Firma Reederei Herbert Ekkenga AG mit dem Firmensitz in Bad 
Zwischenahn und der WKN 828830 
- 
An Firma Volkswagen AG mit dem Firmensitz in Wolfsburg an der Aller 
- 
Nachrichtlich nicht an Firma McDonalds AG mit dem Firmensitz in Nordamerika 
- 
####### 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer zwei  
####### 
- 
Personen,  ich habe hiermit beantragt,  dass eine Dividende nicht in der vorgeschlagenen 
Währung Euro ausgeschüttet wird,  sondern dass für das zur Ausschüttung geeignete Geld eine 
Aktie der oben genannten Firma Reederei gekauft wird, um dieselbe gekaufte Aktie unter allen 
Aktien der oben genannten Firma Volkswagen zu verlosen.   
- 
Vorzugsaktien sollten satzungsgemäß bedient werden. 
- 
Ich begründete diesen meinen Gegenantrag damit,  dass ich durch diesen Gegenantrag mitteilen 
will, dass die Unwichtigkeit von Antraegen, die ich auf Hauptversammlungen von 
Aktiengesellschaften stellen werde, immer so groß sein wird, wie die Entfernung groß ist 
zwischen dem Sitzes der Firma, auf deren Hauptversammlung ich einen Antrag stelle und dem 
Sitz der oben genannten Firma Diedrich, so dass davon auszugehen ist, dass ich auf der 
Hauptversammlung der oben genannten Firma Reederei immer das sagen werde, was mir 
wirklich wichtig ist, auf der Hauptversammlung der oben genannten Firma McDonalds jedoch 
lediglich vergleichsweise belanglose Anträge stellen würde. 
- 
Ich bäte um schnellstmögliche Veröffentlichung diesen meinen Gegenantragsschreibens.  
- 
Oben genannter Herr Mueller  

___________________________________  
____________________________________  
 

 



Von Herrn Mueller  
- 
An Firma Volkswagen Aktiengesellschaft mit dem Firmensitz in Wolfsburg an der Aller  
- 
Nachrichtlich an Firma Audi AG mit dem Firmensitz in Ingolstadt an der Donau 
- 
##### 
- 
Personen, ich habe hiermit beantragt, dass keinem Mitglied des Vorstandes der oben genannten 
Firma Volkswagen für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt wird.  
- 
Diesen unerfreulichstmöglichen Antrag begründe ich damit, dass auf der Hauptversammlung vor 
einem Jahr deswegen  nicht ordnungsgemäß über das mir so wichtige Verwenden einen 
Bilanzgewinns abgestimmt werden konnte,  weil zwar jeder Stammaktionär scheinbar frei 
abstimmen konnte, wie derselbe Stammaktionär wollte, 
wagte es ein Aktionär jedoch, gegen den Gewinnverwendungsvorschlag der Verwaltung zu 
stimmen oder auch nur gegen denselben Gewinnverwendungsvorschlag zu plädieren,  so wieß 
die Firma Volkswagen denselben Aktionär schnell in seine Schranken, indem dieselbe Firma 
Volkswagen -wie in meinem Falle- denselben Aktionär wirtschaftlich schwer schädigte, indem 
dieselbe Firma Volkswagen mit der oben genannten Firma Audi einen "Geschäftsführungs- und 
Gewinnabführungsvertrag" schloss, der in Wirklichkeit ein Vertrag ist, den die Firma 
Volkswagen mit sich selbst auf Kosten aller übrigen Aktionäre -auf meine Kosten zum Beispiel- 
schloss und der zwar angeblich legal ist, der in meinen Augen jedoch lediglich von der Firma 
Volkswagen als eine Art Waffe zur Einschüchterung derartiger aufsaessiger Aktionäre 
missbraucht wird, die es wagen, auf der Hauptversammlung der Firma Volkswagen Widerworte 
zu sagen, seien dieselben Widerworte auch noch so berechtigt. 
- 
Oben genannter Herr Mueller  

________________________________________________________________________  
____________________________________  
 

 



Von Herrn Mueller  
- 
An Firma Volkswagen Aktiengesellschaft mit dem Firmensitz in Wolfsburg an der Aller  
- 
#### 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer vier  
##### 
- 
Personen, ich habe hiermit beantragt, dass keinem Mitglied des Aufsichtsrates der oben 
genannten Firma Volkswagen für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt wird.  
- 
Diesen -in den Augen manch einer Person vielleicht skurrilen, in meinen Augen jedoch absolut 
ernstgemeinten- Gegenantrag begründe ich damit, dass es bis heute noch nicht zu einer 
Duzfreundschaft zwischen mir und jedem der zahlreichen Aufsichtsräte und Vorstände der oben 
genannten Firma Volkswagen gekommen ist, wobei es lediglich leicht übertrieben ist, wenn ich 
hiermit erkläre, zu einem Gespräch über dieselbe Duzfreundschaft an jedem Ort der 
deutschsprachigen Welt und zu jedem Tag- und Nachtzeitpunkt zur Verfügung zu stehen. 
- 
Über eine zeitnahe Veröffentlichung diesen meinen Gegenantragsschreibens nebst meiner E-
mail-Adresse  und meiner Telefonnummer  würde ich mich sehr freuen. 
- 
Oben genannter Herr Mueller  

________________________________________________________________________  
____________________________________  
Naehere Angaben zum Absender: Herr Mueller, Wilm Diedrich  
-  
Heimat, Briefanschrift und Wohnung:  Am Markt 3, D-26340 Neuenburg, ein Dorf links vom 
Jadebusen  
-  
Telefon : +49 (0) 15 789 25 0101,    E-mail-Anschrift: firmaree@gmail.com  
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Von Herrn Mueller  
- 
An Firma Volkswagen Aktiengesellschaft mit dem Firmensitz in Wolfsburg an der Aller  
- 
#### 
- 
Personen, ich habe hiermit zu Tagesordnungspunkt Nummer fünf mich für einen Sitz im 
Aufsichtsrat der oben genannten Firma Volkswagen vorgeschlagen.  
- 
Ich bäte darum, diesen meinen Wahlvorschlag nicht als Kritik an auch nur einer der laut 
Einladung vorgeschlagenen Personen zu verstehen, sondern lediglich als Bereicherungsversuch 
dahingehend zu verstehen, dass für mich Wahlen, bei denen so viele Kandidaten vorgeschlagen 
sind, wie Posten zu verteilen sind,  in etwa den Charme von Volkskammerwahlen haben. 
- 
Oben genannter Herr Mueller  

________________________________________________________________________  
____________________________________  
 



 
 
 
Die Verwaltung nimmt zu den eingegangenen Gegenanträgen wie folgt Stellung: 

 

Wir halten die Gegenanträge für unbegründet. Deshalb wird an den Beschlussvor-

schlägen des Aufsichtsrats bzw. Vorstands festgehalten und vorgeschlagen, im Falle 

einer Abstimmung gegen die veröffentlichten Gegenanträge zu stimmen. 

 

 

Wolfsburg, im Mai 2016 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 



 
 

 
 
Herr Prof. Christian Strenger hat drei Gegenanträge 
angekündigt: 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 3: 
 
Antrag, den Vorstand nicht zu entlasten. 
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 4: 
 
Antrag, den Aufsichtsrat nicht zu entlasten. 
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 5: 
 
Antrag, gegen die Wahl von Frau Dr. Louise Kiesling 
und Herrn Hans Dieter Pötsch zu stimmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es folgen die übermittelten Gegenanträge: 

 















 
 
 
Die Verwaltung nimmt zu den eingegangenen Gegenanträgen wie folgt Stellung: 

 

Wir halten die Gegenanträge für unbegründet. Deshalb wird an den Beschlussvor-

schlägen des Aufsichtsrats bzw. Vorstands festgehalten und vorgeschlagen, im Falle 

einer Abstimmung gegen die veröffentlichten Gegenanträge zu stimmen. 

 

 

Wolfsburg, im Mai 2016 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 



 
 

 
 
Herr Felix Lübeck hat einen Gegenantrag angekündigt: 
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 2: 
 
Die vorgeschlagene Dividende ist um € 0,03 zu reduzieren, und 
die zurückgehaltene Summe von 15 Mio € ist für zusätzliche In-
vestitionen zur Verwirklichung der Umweltziele zu verwenden. 
 
 
 
 
Es folgt der übermittelte Gegenantrag: 

 



Hauptversammlung - Dividendenvorschlag von Felix Lübeck, 21614 Buxtehude

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Hauptversammlung der Volkswagen AG stelle ich gemäß § 126 Aktiengesetz folgenden 
Gegenantrag:

Die vorgeschlagene Dividende ist um € 0,03 zu reduzieren, und die zurückgehaltene Summe von 
15 Mio € ist für zusätzliche Investitionen zur Verwirklichung der Umweltziele zu verwenden.

Hintergrund:

Die Marke Volkswagen hat sich bereits 2014 vorbildliche Umweltziele gesetzt. Diese Ziele sind hier 
verlinkt: https://www.ideenschmied.eu/vw-umweltziele/. Aber sowohl die Marke als auch der 
Konzern benötigen offenbar noch Anschub, um diese Ziele vollumfänglich zu verwirklichen. 

Das dritte Ziel, Gesundheitsschutz, Unterpunkt: 
Reduzieren limitierter und nicht-limitierter Emissionen, 

ist durch den Dieselskandal in das Bewusstsein aller Beteiligten gerückt. Matthias Müller ist auf der 
Jahrespressekonferenz und Investorenkonferenz 2016 ausführlich hierauf eingegangen. Er hat 
mein Vertrauen, dass dieser Punkt verstanden ist und zukünftig angemessen gehandhabt wird.

Das erste Ziel, Klimaschutz, ist jedoch mit den Unterpunkten: 
Entwickeln und Bereitstellen technischer Maßnahmen zur Reduzierung des Kundenverbrauchs
Wettbewerbsüberlegene Verbrauchswerte im jeweiligen Fahrzyklus und im Kundenbetrieb

dem Anschein nach nicht angemessen in aktuellen Planungen berücksichtigt. 

Obwohl die Zieldefinition den Verbrauch im Kundenbetrieb als eigenständige Zielgrösse versteht, 
wird diese Zielgrösse bei der Auswertung im Nachhaltigkeitsbericht 2014 komplett übergangen.

Für 2015 liegt kein Nachhaltigkeitsbericht vor. Der Geschäftsbericht 2015 bezieht sich zwar in 
vielen Dutzend Verweisen auf den Kraftstoffverbrauch - aber nahezu ausschliesslich auf den 
Verbrauch im Fahrzyklus. Es wird zwar am Rande von Entwicklungen zur Reduzierung des 
Kundenverbrauchs wie dem Platooning berichtet. Aber als quantifizierbare Zielgröße wird der 
Verbrauch im Kundenbetrieb offensichtlich nicht betrachtet.

VW muss die notwendigen Mittel entwickeln, um den Kundenverbrauch zu erheben!

Dann können vielleicht schon im Geschäftsbericht 2018 klimarelevante Fakten zum 
Kundenverbrauch zahlenmäßig benannt werden.

Dieser Gegenantrag soll dem Vorstand ein klares Signal geben: 
Die Aktionäre stehen hinter den Umweltzielen, und sind zu einem kurzfristigen Einschnitt 
bereit, um sicherzustellen, dass diese Ziele erfolgreich umgesetzt werden. 

https://www.ideenschmied.eu/vw-umweltziele/


 
 
 
Die Verwaltung nimmt zu dem eingegangenen Gegenantrag wie folgt Stellung: 

 

Wir halten den Gegenantrag für unbegründet. Deshalb wird an den Beschlussvor-

schlägen des Aufsichtsrats bzw. Vorstands festgehalten und vorgeschlagen, im Falle 

einer Abstimmung gegen den veröffentlichten Gegenantrag zu stimmen. 

 

 

Wolfsburg, im Mai 2016 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 



 
 

 
 
Die BT Pension Scheme Trustees Limited, London, hat  
folgende Gegenanträge angekündigt: 
 
 
Gegenanträge zu Tagesordnungspunkt 3: 
 
Antrag, den Vorstand nicht zu entlasten und Antrag auf 
Sonderprüfung 
 
 
 
Gegenanträge zu Tagesordnungspunkt 4: 
 
Antrag, den Aufsichtsrat nicht zu entlasten und Antrag auf 
Sonderprüfung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es folgen die übermittelten Gegenanträge: 

















 
 
 
Die Verwaltung nimmt zu den eingegangenen Gegenanträgen wie folgt Stellung: 

 

Wir halten die Gegenanträge für unbegründet. Deshalb wird an den Beschlussvor-

schlägen des Aufsichtsrats bzw. Vorstands festgehalten und vorgeschlagen, im Falle 

einer Abstimmung gegen die veröffentlichten Gegenanträge zu stimmen. 

 

 

Wolfsburg, im Mai 2016 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 



 
 

 
 
Herr Dr. Walter Schicketanz hat einen Gegenantrag 
angekündigt: 
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 3: 
 
Entlastung des Vorstands wird verweigert. 
 
 
 
Es folgt der übermittelte Gegenantrag: 

 



Sehr geehrte Damen und  Herren! 
  
Ich gestatte mir den Gegenantrag für die HV 2016 zu stellen, der wie folgt lautet: 
  
  
Gegenantrag: Entlastung des Vorstands wird verweigert. 
  
Begründung: Nach Info in der Presse wird der Kauf von Elektroautos nicht nur vom Bund bezuschusst, 
sondern auch die Autoindustrie und damit auch die VW AG werden einen Teil des sog. “Kaufanreizes” 
tragen. Dies bedeutet eine Reduzierung des Gewinns der Gesellschaft um etliche 100 Millionen Euro und 
damit eine Schlechterstellung der Aktionäre; damit  entsteht der VW AG ein Schaden, der insbes. im 
Hinblick auf die Forderungen bez. der Dieselproblematik eine unnötige zusätzliche Belastung darstellt. 
(Zu fragen ist, warum nicht  die öffentliche Hand -  hier das Land Niedersachsen  - die Dividende aus 
ihrem Aktienbesitz erhält, diese zur Deckung des „Kaufanreizes“ heranzieht.)  
Es besteht zudem das Risiko, dass sich diese Form der E-Mobilität nicht durchsetzt, da sie in Konkurrenz 
zur Brennstoffzellentechnologie und anderen Alternativen  steht; bekanntlich ist die jetzt  im Fokus 
stehende E-Mobilität schon einmal, zu Beginn der Entwicklung des Autos, gescheitert. Sie fand daher nur  
in  besonderen Fällen Anwendung, wie etwa in den 50-Jahren als Busse im Werksverkehr.  
Die E-Mobilität wird zwar von der Politik favorisiert, doch ist zu bedenken, dass deren technische 
Beurteilungskompetenz problematisch erscheint, sind doch die maßgebenden Personen im BMWi, z.B. 
für Strom und Netze, selbst auf der Arbeitsebene meist ohne technische Vorbildung. 
Zudem dürfte sich ein erhebliches Prozessrisiko ergeben und auch die Gefahr von 
kartellrechtlichen  (quasi Rabatt-Absprache von Automobilhersteller) sowie wettbewerbsrechtlicher 
Verfahren ist nicht auszuschließen. 
  
M. E. nach kommt der Vorstand daher seiner Sorgfaltspflicht nicht nach. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen, 
  
Dr.Walter Schicketanz 
Heubergstr.11 
83026 Rosenheim 
  
 



 
 
 
Die Verwaltung nimmt zu dem eingegangenen Gegenantrag wie folgt Stellung: 

 

Wir halten den Gegenantrag für unbegründet. Deshalb wird an den Beschlussvor-

schlägen des Aufsichtsrats bzw. Vorstands festgehalten und vorgeschlagen, im Falle 

einer Abstimmung gegen den veröffentlichten Gegenantrag zu stimmen. 

 

 

Wolfsburg, im Juni 2016 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 



 
 

 
 
Herr Horst Maiwald hat sechs Gegenanträge angekündigt: 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 1: 
 
Der festgestellte Jahresabschluss muss abgelehnt werden.  
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 2: 
 
Die Gewinnverwendung soll abgelehnt werden. 
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 3: 
 
Die Entlastung der Mitglieder des Vorstands ist abzulehnen. 
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 4: 
 
Die Entlastung ist abzulehnen. 
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 5: 
 
Die Wahl von Herrn Hans Dieter Pötsch muss abgelehnt werden. 
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 6: 
 
Der vorgeschlagene Abschlussprüfer muss abgelehnt werden. 
 
 
 
Es folgen die übermittelten Gegenanträge: 

 



Hauptversammlung 2016 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
zu der diesjährigen Hauptversammlung reiche ich folgende Anträge ein: 
  
1) Vorlage des festgestellten Jahresabschluss 
  
Der festgestellt Jahresabschluss muss abgelehnt werden. 
Begründung: 
Durch Sonderprüfungen soll nicht nur der Jahresabschluss 2015 erneu geprüft werden, 
sondern auch die zurückliegenden. Die Anzahl der zurückliegenden Jahre soll von der 
Hauptversammlung festgelegt werden. 
  
  
2) Gewinnverwendung 
  
Die Gewinnverwendung soll abgelehnt werden. 
Begründung: 
Durch ein Versagen oder vielleicht sogar Vorsatz wegen Betrug und Manipulationen hat der 
Vorstand und auch der Aufsichtsrat eine Weltfirma an den Rand des Ruins manövriert. 
Während die Haupteigentümer mit einem blauen Auge davon kommen, sollen die 
Kleinaktionäre leer ausgehen und haben zudem bereits einen erheblichen Verlust beim Kurs 
der Aktie einstecken müssen. 
  
  
3) Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
  
Die Entlastung der Mitglieder des Vorstands ist abzulehnen. 
Begründung: 
Unter dem jetzigen Vorstand wurden in Mexiko ohne Zertifikate über die Einhaltung von Abgas- 
und Geräuschnormen über 45000 Autos verkauft, so dass die Volkswagen AG eine Strafe von 
über 8,9 Millionen Euro bezahlen muss. 
Unter dem jetzigen Vorstand wurde in Amerika gegen die Emissionsauflagen um ein vielfaches 
verstoßen, so dass mit einer drastischen Strafe zu rechnen ist, zumal der Vorstand nicht zur 
Aufklärung beiträgt, sondern stattdessen die Fakten verheimlicht. 
Obwohl der Vorstand zugelassen hat, dass weltweit die Kunden betrogen wurden, werden nur 
die amerikanischen Kunden großzügig entschädigt. Wegen der Ungleichbehandlung kann und 
darf der Vorstand nicht entlastet werden. 
Durch den Betrug bei den verkauften Diesel Fahrzeugen wurden wissentlich nicht nur die 
Kunden geschädigt, sondern auch der deutsche Staat, da der Vorstand billigend in Kauf 
genommen hat, dass weniger Steuern gezahlt wurden. 
Aufgrund der mangelhaften Geschäftsführung hat der Vorstand nicht nur den Dieselskandal zu 
verantworten, sondern auch das von dem US-Justizministerium eingeleiteten Verfahren wegen 
Bankbetrug. 
Der Vorstand ist nicht in der Lage die Rentabilität des Konzern zu steigern, so dass diese nur 
einen Bruchteil der Rentabilität von den anderen deutschen Autoherstellern erreicht. 
Der Vorstand hat Schuld an der von dem Tübinger Anwalt Andreas Tilp eingereichten Klage 
über 3,255 Milliarden Euro. 
Der Vorstand hat Schuld an der von dem ehemaligen Mitarbeiter Daniel Donovan eingereichten 
Klage wegen der illegalen Vernichtung von wichtigen Unterlagen. 
Der Vorstand hat öffentlich eingeräumt, dass er bereits seit Mai 2014 über die überhöhten 
Abgaswerte informiert war. 
Der Vorstand hat an dem drastischen Kursverfall der Aktie Schuld. 
 
 
  



 

 

4) Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
  
Die Entlastung ist abzulehnen. 
Begründung: 
Es ist davon auszugehen, dass der Aufsichtsrat seine gesetzlichen Verpflichtungen 
vernachlässigt hat, so dass der Betrug in Mexiko durchgeführt werden konnte. 
Da es sich bei dem Vergehen in Amerika um einen groß angelegeten Betrug handelt, ist davon 
auszugehen, dass der Aufsichtsrat informiert war oder seinen Aufsichtspflichten nicht 
nachgekommen ist. 
Der Aufsichtsrat lässt zu, dass nur die Kunden in Amerika großzügig entschädigt werden und 
die restlichen Kunden leer ausgehen. Aus diesem Grund ist eine Entlastung nicht möglich. 
In den Verantwortungsbereich des Aufsichtsrats fällt nicht nur der Dieselskandal, sondern auch 
das von dem US-Justizministerium eingeleitete Verfahren wegen Bankbetrug. 
Da der Aufsichtsrat seinen gesetzlich vorgeschriebenen Aufsichts- und Prüfpflichten nicht 
nachgekommen ist, konnte der Vorstand die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden 
Verfehlungen und Betrügereien vornehmen, bzw. stillschweigend hinnehmen. 
  
5) Wahl des Aufsichtsrats 
  
Die Wahl von Herrn Hans Dieter Pötsch muss abgelehnt werden. 
Begründung: 
Herr Hans Dieter Pötsch soll nicht mangels Qualifikation abgelehnt werden, sondern weil er 
bereits länger als ein Jahrzehnt als Finanzchef der Volkswagen AG an der Geschäftsführung 
beteiligt war und somit in den Skandal ob wissentlich oder unwissentlich verstrickt ist. 
  
Auch sollte überlegt werden, ob der Aufsichtsrat nicht vollständig ausgetauscht werden muss. 
  
6) Bestellung des Abschlussprüfers 
  
Der vorgeschlagene Abschlussprüfer muss abgelehnt werden. 
Begründung: 
Es ist davon auszugehen, dass einem Abschlussprüfer ein Teil der aufgetretenen Verfehlungen 
und Betrügereien hätte auffallen müssen. Da dies nicht der Fall ist, sollte/muss der 
Abschlussprüfer ausgewechselt werden. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Horst Maiwald 
Rosenweg 10 
35423 Lich 
  

                



 
 
 
Die Verwaltung nimmt zu den eingegangenen Gegenanträgen wie folgt Stellung: 

 

Wir halten die Gegenanträge für unbegründet. Deshalb wird an den Beschlussvor-

schlägen des Aufsichtsrats bzw. Vorstands festgehalten und vorgeschlagen, im Falle 

einer Abstimmung gegen die veröffentlichten Gegenanträge zu stimmen. 

 

 

Wolfsburg, im Juni 2016 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 



 
 

 
 
Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und  
Aktionäre e.V. hat zwei Gegenanträge angekündigt: 
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 3: 
 
Antrag, den Mitgliedern des Vorstands der Volkswagen AG für 
das Geschäftsjahr 2015 keine Entlastung zu erteilen. 
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 4: 
 
Antrag, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Volkswagen AG 
für das Geschäftsjahr 2015 keine Entlastung zu erteilen. 
 
 
 
Es folgen die übermittelten Gegenanträge: 
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Gegenanträge des Dachverbands der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre 
zur Hauptversammlung der Volkswagen AG am 22.06.2016  
 
Gegenantrag zu TOP 3,  
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
 
Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre beantragt, den Mitgliedern 
des Vorstands der Volkswagen AG für das Geschäftsjahr 2015 keine Entlastung zu erteilen. 
 
Begründung: 
 
Die im vergangenen Jahr bekannt gewordene und illegale Abgasmanipulation von 
Dieselfahrzeugen der Volkswagen AG, bei denen der Motortyp EA 189 verbaut wurde, ist in 
der Geschichte der Automobilindustrie beispiellos. Weltweit sind allein bei diesem Motortyp 
11 Millionen Fahrzeuge betroffen, die mehr Schadstoffe ausstoßen als erlaubt. Diese 
Fahrzeuge schädigen damit Menschen und Umwelt über Gebühr und verursachen in den 
jeweiligen Ländern noch nicht bezifferte volkswirtschaftliche Kosten. Gerade im Bereich der 
Gesundheitsfolgen muss mit Strafzahlungen gerechnet werden. 
 
Dass Vorgänge dieser Größenordnung über mehr als 10 Jahre vom Vorstand unbemerkt 
vonstatten gegangen sein sollen, verwundert und lässt die Frage offen, ob die 
Vorstandposten zu jeder Zeit bestmöglich besetzt waren.  
 
Das Eingeständnis der Verwendung illegaler Software zur Manipulation der Abgaswerte 
erfolgte im September 2015 durch Druck der US-amerikanischen Behörden und nicht durch 
Einsicht oder Pflichtbewusstsein der Vorstandsmitglieder. Die Erkenntnislage hatte sich zu 
diesem Zeitpunkt nicht verändert, Untersuchungsergebnisse der US-Behörden waren bereits 
seit 2014 bekannt.  
 
Offenbar hat die VW AG mit dem Diesel auf Technik gesetzt, die vom Konzern nicht 
kostendeckend gesetzeskonform auf den Markt gebracht werden konnte. Mit weiteren 
Investitionen in die Entwicklung neuer Dieselantriebe gefährdet der Vorstand jetzt die 
Zukunft des Konzerns. Zukünftig sind Dieselfahrzeuge nur mit einer deutlich 
kostenintensiveren Abgasnachbehandlung zu verkaufen. Damit wird der Dieselantrieb für 
den eigentlichen Markenkern der Volumenmarken Volkswagen, Seat und Skoda unattraktiv.  
 
Darüber hinaus wird der Dieselantrieb fast ausschließlich für den europäischen Markt 
entwickelt. Auf den Zukunftsmärkten wie China und Südamerika spielt er keine Rolle und 
wird dies nach Aufklärung aller Sachverhalte des Abgasskandals auch zukünftig nicht tun.  
 
Der Vorstand ist seiner Pflicht nicht nachgekommen, den Abgasskandal lückenlos 
aufzuklären und alle betroffenen Fahrzeuge so nachzubessern, dass sie den gesetzlichen 
Regelungen vollumfänglich entsprechen und so weniger gesundheitliche Gefahren von den 
Fahrzeugen ausgehen. Nachbesserungen die nur den Zweck haben, illegale Software zu 
entfernen, die aber nicht dazu führen, dass die nachgebesserten Fahrzeuge ihre gesetzlichen 
Grenzwerte in Realbetrieb auf der Straße einhalten, mögen zwar vom Kraftfahrtbundesamt 
genehmigungsfähig sein, schaden aber dem Image und der Glaubwürdigkeit des Konzerns.   
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Und auch das Ziel, der nachhaltigste Automobilhersteller der Welt zu werden, hat der 
Vorstand im letzten Jahr nicht ausreichend verfolgt. Dazu gehören Entscheidungen über den 
Bau immer neuer SUV-Modelle, aber auch die verpassten Chancen, sich im Bereich lokal 
emissionsfreier Mobilität stärker aufzustellen (siehe BUND-Magazin 2016/1: 
http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/publikationen/bund_magzin/2016/01/16021
1_bundmagazin_titelthema.pdf). 
 
Darüber hinaus werden die von der VW AG in ihrem Nachhaltigkeitsbericht genannten 
Handlungsfelder Gesundheit, gesellschaftliche Verantwortung sowie Klima- und 
Umweltschutz durch eigene Lobbyarbeit und die des Branchenverbandes VDA in Brüssel und 
Berlin in Bezug auf CO2-Grenzwerte für Pkw und Lkw und Messverfahren zur Ermittlung 
offizieller Verbrauchswerte konterkariert.  
 
 
 
Gegenantrag zu TOP 4,  
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
 
Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre beantragt, den Mitgliedern 
des Aufsichtsrats der Volkswagen AG für das Geschäftsjahr 2015 keine Entlastung zu 
erteilen. 
 
Begründung: 
 
Die Führungskultur von VW entspricht nicht den modernen Regeln guter 
Unternehmensführung. Einen großen Teil der Verantwortung dafür trägt der Aufsichtsrat.  
 
Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG ist weit davon entfernt, den Aktionärinnen und 
Aktionären und der Öffentlichkeit einen Neuanfang und eine glaubwürdige Aufarbeitung des 
Abgasskandals vermitteln zu können. 
 
Das System Volkswagen ist dadurch gekennzeichnet, dass sich das Land Niedersachsen, der 
VW-Betriebsrat, das Management und die Großaktionärsfamilien Porsche und Piëch die 
Macht untereinander aufgeteilt haben und sich gegenseitig Vorteile zuschieben. Das hat 
Züge von undurchdringlichem Filz.  
 
Wie der Wechsel von Finanzvorstand Hans Dieter Pötsch in den Aufsichtsrat der VW AG 
zeigt, gibt es in Wolfsburg keine klare Trennung von Vorstand und Aufsichtsrat. Pötsch, der 
seit 2003 VW-Finanzvorstand war, hätte laut § 100, Absatz 4, Aktiengesetz und 
entsprechender Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex frühestens nach 
einer zweijährigen Abkühlungsperiode an die Spitze des Aufsichtsrats wechseln dürfen. So ist 
Pötsch, der das Vertrauen der Großaktionärsclans Porsche und Piëch genießt, der 
personifizierte Interessenkonflikt. Als Finanzvorstand für den Abgas-Betrug 
mitverantwortlich, übernimmt er die Rolle des Chef-Aufklärers. 
 
Es gibt begründeten Anlass zu der Annahme, dass Pötsch zumindest Mitverantwortung 
daran trägt, dass VW die Öffentlichkeit und damit auch die Aktionäre zu spät über die  
 

http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/publikationen/bund_magzin/2016/01/160211_bundmagazin_titelthema.pdf
http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/publikationen/bund_magzin/2016/01/160211_bundmagazin_titelthema.pdf


Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre e.V. gegründet 1986 | als gemeinnützig anerkannt 
vom Finanzamt Köln-Nord | Steuer-Nr. 217/5952/1551 | Vereinsregister Köln Nr. 9529 
Vorstand Barbara Happe, Paul Russmann, Christian Russau, Stefan O.J. Klein | 
Geschäftsführung Markus Dufner 
Association of Ethical Shareholders Germany | P. O. Box 30 03 07 | 50773 Köln | Germany 

Bankverbindung 
Sparkasse KölnBonn 
IBAN DE89 3705 0198 0008 9622 92 
BIC COLSDE33 

 

 

Anschuldigungen der US-Umweltbehörde EPA unterrichtete, die Bußgelder in 
Milliardenhöhe nach sich ziehen können. Der Konzernspitze war offenbar schon seit Anfang 
 
September bekannt, dass eine Aufdeckung des Sachverhalts droht. Aber erst gut drei 
Wochen später wurde das wahre Ausmaß des Skandals erkennbar. Durch das verspätete 
Eingeständnis kommt auf den VW-Konzern eine Welle von Schadenersatzklagen von 
Investoren und Kunden zu, die in ihrem Ausmaß noch nicht abzuschätzen ist. 
 
 
Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre 
www.kritischeaktionaere.de 
 
Köln, 06.06.2016 



 
 
 
Die Verwaltung nimmt zu den eingegangenen Gegenanträgen wie folgt Stellung: 

 

Wir halten die Gegenanträge für unbegründet. Deshalb wird an den Beschlussvor-

schlägen des Aufsichtsrats bzw. Vorstands festgehalten und vorgeschlagen, im Falle 

einer Abstimmung gegen die veröffentlichten Gegenanträge zu stimmen. 

 

 

Wolfsburg, im Juni 2016 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 



 
 

 
 
Herr Dr. Rudolf Klee und Frau Margot Klee haben einen 
Gegenantrag angekündigt: 
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 3: 
 
Keine Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Ge-
schäftsjahr 2015.  
 
 
 
Es folgt der übermittelte Gegenantrag: 

 



 
 
 
Gegenantrag zur ordentlichen Hauptversammlung am 22.06.2016 gemäß §§ 126 Absatz 1, 127 
Aktiengesetz. 
  
Dr. Rudolf Klee und Margot Klee haben bei der Sparkasse Neuss, Oberstraße 110 – 124, 41460 
Neuss ein Aktiendepot , Nr. 550428, Kundennummer 58961702, mit 400 Volkswagen AG 
Stammaktien. Die Unterlagen der Sparkasse sind heute den 7.06.2016 hier eingegangen zur 
Beantragung der Eintrittskartenbestellung. Bis zum Abend des 7.6. 24 Uhr müssen 
Gegenanträge bei der Volkswagen Aktiengesellschaft, HV-Stelle, 
mail: hvstelle@volkswagen.de eingegangen sein. 
  
Dieser Gegenantrag wird wie folgt gestellt: 
 
Punkt 3. Der Hauptversammlung: Keine Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das 
Geschäftsjahr 2015. 
 
Begründung: Der Vorstand hat bisher keine Maßnahmen ergriffen, um die Verfehlungen des 
ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Herrn Winterkorn angemessen zu verfolgen. Vorgeschlagen 
wird ein vergleichbares Vorgehen wie dies von der Siemens AG im Fall des Herrn Neubürgers 
erfolgt ist. Grobe Vergehen zum Nachteil des Konzerns müssen bestraft werden. Geschieht dies 
nicht so könnten die VW Kunden zu einem Käuferstreik veranlasst sein. 
  
Margot und Dr. Rudolf Klee, Lahnstraße 3, 41540 Dormagen 
 

mailto:hvstelle@volkswagen.de


 
 
 
Die Verwaltung nimmt zu dem eingegangenen Gegenantrag wie folgt Stellung: 

 

Wir halten den Gegenantrag für unbegründet. Deshalb wird an den Beschlussvor-

schlägen des Aufsichtsrats bzw. Vorstands festgehalten und vorgeschlagen, im Falle 

einer Abstimmung gegen den veröffentlichten Gegenantrag zu stimmen. 

 

 

Wolfsburg, im Juni 2016 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 



 
 

 
 
Herr Norbert Cultus hat drei Gegenanträge angekündigt: 
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 3: 
 
Antrag, den Vorstand nicht zu entlasten. 
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 4: 
 
Antrag, den Aufsichtsrat nicht zu entlasten. 
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 5: 
 
Antrag, Herrn Hans Dieter Pötsch nicht in den Aufsichtsrat und 
als Aufsichtsratsvorsitzenden zu wählen. 
 
 
 
Es folgen die übermittelten Gegenanträge: 

 







 
 
 
Die Verwaltung nimmt zu den eingegangenen Gegenanträgen wie folgt Stellung: 

 

Wir halten die Gegenanträge für unbegründet. Deshalb wird an den Beschlussvor-

schlägen des Aufsichtsrats bzw. Vorstands festgehalten und vorgeschlagen, im Falle 

einer Abstimmung gegen die veröffentlichten Gegenanträge zu stimmen. 

 

 

Wolfsburg, im Juni 2016 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 



 
 

 
 
Herr Dr. Albert K. Haas hat einen Gegenantrag 
angekündigt: 
 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 2: 
 
Es wird beantragt, den Abstimmungsvorschlag des Vorstandes 
und des Aufsichtsrates als rechtswidrig abzulehnen. 
 
 
 
Es folgt der übermittelte Gegenantrag: 

 







 
 
 
Die Verwaltung nimmt zu dem eingegangenen Gegenantrag wie folgt Stellung: 

 

Wir halten den Gegenantrag für unbegründet. Deshalb wird an den Beschlussvor-

schlägen des Aufsichtsrats bzw. Vorstands festgehalten und vorgeschlagen, im Falle 

einer Abstimmung gegen den veröffentlichten Gegenantrag zu stimmen. 

 

 

Wolfsburg, im Juni 2016 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 
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